
SCHULE 

Religionsunterricht an den Schulen 

in Schleswig-Holstein 

Erlass vom 21. Februar 1995 und 

die Änderungen durch den Erlass 

vorn 3. Juni 2010 und 20. Juni 2019

s. 200

Religionsunterricht an den Schulen in 
Schleswig-Holstein · 

Runderlaß·der Ministerin für Frauen, Bildung, Weiter
bildung und Sport 
vom 21. Februar 1995 - III 310 - 343.30 

Abschnitt 1 
Religionsunterrrcht 

§ 1
Allgemei�e Ziele

.(1) Der Religions.unterricht ist eingebunden in den 
Bildungs· und Erziehungsauftrag der Schule. Nach § 4 
Abs. 2 SchulG ist dieser ausgerichtet an den im Grund
gesetz verankerten Menschenrechten, den 'sie begrün
denden christlichen und humanistischen Wertvorstellun
gen und an den Ideen der demokratischen, sozialen 
und liberalen Freiheitsbewegungen. In diesem Rahmen 
leistet der Religionsunterricht als Fach, das sich mit 
den Gru(ldlagen, Bedingungen und Möglichkeiten 
menschlicher Existenz beschäftigt, seinen fachspezi
fischen Beitrag, indem er aus dem christlichen Glau
ben heraus zu verantwortlichem Denken und Verhalten 
befähigen soll. 

(2) Evangelische und katholische Reljgion und Philo
sophie sind als Fächergruppe in stärkerem Maße als 
bisher auf die Zusammenarbeit miteinander und mit an
deren Fächern ange�viesen. Eine Schule, die sich der 
Gesellschaft und der Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler öffnet, muß auch die Zusammen.arbeit von 
Schule und Kirchen fördern. 

§2
Rechtliche Grundlagen

(1) Der Religionsunterricht ist nach Art. 7 ,ll;bs. 3 in 
Verbindung mit Art. 4 Abs, 1 und 2 'GG und §· 6 Abß. 2 
SchulG ordentliches Lehrfach. 

(2) Der Religionsunterricht unte�liegt als ordentliches
Lehrfach der staatlichen Schulaufsicht, Im Rahmen der 
Regelungen zwischen Staat und .Kirchen besitzeri die 
Kirchen das Recht de( Einsichtnahme in den Religions· 
unterricht. Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche übt die 
Einsichtnahme nach Art. 6 Abs. 5 Staatskirch.enver
trag, die Röm.-Kath. Kirche nach Art. 21 des Konkorda· 
tes 21,vischen dem Heiligen Stuhl und deni Deutschen 
Reich aus. 

(3), · Der 8eligionsunterricht wird in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der Kirch_en· als evangelischer 
und katholischer Religionsunterricht erteilt. Seide Kir
chen erklären ihre Bereitschaft, sieb darüber hinaus in 
ökumenischer Offenheit auch uber eine Zusammenar· 
beit im Religionsunterricht abzustimmen und ihn im Rah· 
men schulpädagogischer Reformen und der Lehrpläne 
in-der Jeweils geltenden Fassung weiterzuentwickeln. 
Näheres wird im Einven:iehmeri mit den l<irchen be· 
�rn�. 
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Erlass zur Änderung des Erlasses 
„Religionsunterricht an den Schulen 
in Schleswig-Holstein“
Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur vom 20. Juni 2019 – III 33
Artikel 1 
Änderung des Erlasses „Religionsunterricht an den 
Schulen in Schleswig-Holstein“
Der Erlass „Religionsunterricht an den Schulen in 
Schleswig-Holstein“ vom 21. Februar 1995 (NBl. 
MWFK./MFBWS. Schl.-H. S. 200), zuletzt geändert 
durch Erlass vom 3. Juni 2010 (NBl. MBK. Schl.-H.  S. 
190), wird wie folgt geändert:

1. In § 3 wird der Absatz 3 gestrichen.
2. Folgender § 4 a wird eingefügt:

„§ 4 a
Evangelischer und katholischer Religionsunterricht
in der Oberstufe, Abiturprüfung
(1) Konfessionell gebundene Schülerinnen und
Schüler können auf schriftlichen Antrag am Religi-
onsunterricht der jeweils anderen Konfession teil-
nehmen. Der Antrag soll vor Beginn des nächsten
Schuljahres gestellt werden.
(2) Für die Teilnahme an einer schriftlichen oder münd-
lichen Abiturprüfung im Fach Religion ist erforderlich,
1. dass in der Oberstufe mindestens vier Halbjahre

Religionsunterricht der Konfession belegt wor-
den sind, in der die Abiturprüfung abgelegt wird;
davon zwingend das dritte und vierte Halbjahr
der Qualifikationsphase,

2. dass Religionsunterricht, unabhängig von der
Konfession des Unterrichts, als Fach durchgän-
gig belegt worden ist, also im Bildungsgang kein
anderer Unterricht gemäß § 7 Absatz 2 Satz 3
SchulG gewählt worden oder eine Abmeldung
vom Religionsunterricht gemäß § 7 Absatz 2
Satz 1 SchulG erfolgt ist.

Von der Voraussetzung gemäß Nummer 1 kann auf-
grund der besonderen Umstände des Einzelfalls auf 
Antrag durch Entscheidung der Schule mit Geneh-
migung der fachlich zuständigen Schulaufsicht 
abgewichen werden; der Antrag ist bis zum Beginn 
(1. Februar) des vierten Halbjahres der Qualifikati-
onsphase zu stellen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten
Dieser Erlass tritt am 1. August 2019 in Kraft.
Der vorstehende Erlass wird hiermit ausgefertigt und 
ist zu verkünden.
Kiel, 20. Juni 2019
Karin Prien
Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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